
8

Ausgleichsfläche Nr. 2

Ausgangszustand:

Bei der Fläche handelt es sich um intensiv genutztes Grünland, südlich angrenzend an den bestehenden

Weilnbach. Aufgrund intensiver Pflege des Uferbereiches fehlt gewässerbegleitende Vegetation in Form von

Hochstaudenfluren oder Röhrichten weitestgehend, vereinzelt ist jedoch Rohrkolben im Graben vorhanden.

Abbildung 7: Blick Richtung Osten

Maßnahmenbeschreibung:

Maßnahme 3: Anlage einer artenreichen Feuchtwiese - hier Trollblumenwiese

Durch die Anlage einer artenreichen Feuchtwiese entstehen neue Teillebensräume für Amphibien, Vögel und

Insekten. Die Vorbereitung der Fläche erfolgt durch Abziehen der Grasnarbe und anschließende

Mähgutübertragung. Als Spenderfläche kommen artenreiche Feuchtwiesenbestände aus dem

Gemeindebereich, welche in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde Rottal-Inn zu wählen sind und

über einen möglichst hohen Anteil an Ziel- und Begleitarten verfügen, in Betracht. Zur weiteren

Artanreicherung ist die "Impfung" der Fläche durch Initialpflanzung der Zielarten Trollblume (Trollius

europaeus), Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) und Sumpfdotterblume (Caltha palustris)

vorgesehen.

Weitere typische Begleitarten der Trollblume sind Schlangen-Knöterich (Bistorta officinalis), Kümmelblättrige

Silge (Selinum carvifolia), Bach-Kratzdistel (Cirsium rivulare), Kohl-Kratzdistel (Cirsium oleraceum),

Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi), Wald-Simse (Scirpus silvaticus), Sibirische Schwertlilie (Iris

sibirica), Sumpf-Pippau (Crepis paludosa), Sumpf-Vergissmeinnicht (Myosotis palustris), Wald-Engelwurz

(Angelica sylvestris), Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis) sowie diverse Ranunkeln, Seggen und

Binsen (HUTTER 1993).

Die Mahd der Spenderfläche sollte zeitlich und räumlich gestaffelt stattfinden, um die Übertragung möglichst

vieler Arten unterschiedlicher Samenreifen auf die Empfängerfläche zu gewährleisten. Der Mahdzeitpunkt

richtet sich nach der Samenreife der zu übertragenden Pflanzenarten. Zur Erfassung möglichst vieler Arten

werden drei Mahdzeitpunkte jeweils in der 2. Juni-, Juli-, und Augusthälfte empfohlen. Bestände mit

Vorkommen der Trollblume dürfen nicht vor dem 01.07 gemäht und übertragen werden.

Maßnahme 4: Herstellung eines natürlichen Gewässerrandstreifens durch Abflachen der Uferböschung und

Entwicklung von Hochstaudenfluren feuchter und nasser Standorte (Filipendulion Ulmariae)

Die vom Mädesüß dominierte Staudenflur ist wohl die häufigste und bezeichnendste Brachegesellschaft der

eutrophen Feuchtwiesen von montanen Lagen bis in die Ebene. Sie bevorzugt (wechsel)feuchte bis mäßig

nasse Standorte (REIF et al. 1988b) mit wasserdurchströmten (jedoch nicht stau- oder dauernassen) Böden.

Sie entsteht aus Kohldistelwiesen, Silgen-Wiesen und weiteren Gesellschaften der Sumpfdotterblumenwiesen

(Landschaftspflegekonzept Bayern Bd.II.6 Feuchtwiesen).

Die Ausgleichsfläche ist am südlichen Übergang zum Weilnbach mit der Neigung 1: 4 abzuflachen, um ein

Überfluten von Teilbereichen der zu entwickelnden Feuchtwiese zu ermöglichen. Zur Steigerung des

Strukturreichtums ist die Entwicklung feuchter Hochstaudenfluren im abgeflachten Bereich vorgesehen.

Hierzu ist die Initialpflanzung oder Anssat (beispielsweise Ufermischung der Fa. Rieger-Hoffmann) von Arten

der Mädesüß-Hochstaudenflur, wie Mädesüß (Filipendula ulmaria), Gewöhnlicher Wasserdost (Eupatorium

cannabinum) und Sumpf-Strochschnabel (Geranium palustre), die ein weiteres Nahrungsangebot für

Schmetterlings- und Wildbienenarten bieten, vorgesehen. Weitere typische Arten der

Mädesüß-Hochstaudenflur, die sich ebenfalls zur Entwicklung des Saumes eignen sind Echter Baldrian

(Valeriana officinalis), Sumpf-Schafgarbe (Achillea ptarmica), Kälberkopf (Chaerophyllum bulbosum,

Chaerophyllum hirsutum), Blutweiderich (Lythrum salicaria) und Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris)

(Beschreibung FFH-LRT 6430).

Hierbei sind Pflanzen regionaler Herkunft aus Region 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion zu

verwenden.

Pflegebeschreibung:

Pflege zu Maßnahme 3: Pflege der extensiven Feuchtwiese - hier Trollblumenwiese

Je nach Entwicklungsstand erfolgt die Pflege der Fläche durch 1-2 schürige Mahd für eine Laufzeit von mind.

25 Jahren. Grundsätzlich sollen die Trollblumenwiesen nicht vor dem 01.07. eines jeden Jahres gemäht

werden, um die Blüte und Aussamung der Trollblumen und anderer Arten zu ermöglichen. Die organische

Düngung der Fläche durch Mulchen fördert das Aufkommen der Ziel- und Begleitarten (HUTTER 1993). Das

Mähgut kann somit im Anschluss an die Mahd auf der Fläche verbleiben. Der Einsatz von Herbiziden,

Pestiziden und mineralischen Düngemitteln ist unzulässig.

Umgang mit Aushub: Evtl. auf Fläche einbauen zur Modellierung des Geländes (Strukturanreicherung).

Ansonsten Entsorgung des Aushubmaterials.

Pflege zu Maßnahme 4: Pflege des natürlichen Gewässerrandstreifens und Hochstaudenfluren feuchter und

nasser Standorte

Eine Mahd in mehrjährigem Abstand ist für den Erhalt von Hochstaudenfluren, die nicht durch ein natürliches

Störungsregime offen gehalten werden, zur Verhinderung einer Verbuschung notwendig. Die Mahd sollte

zwischen Mitte September und Februar erfolgen und das Mahdgut – zur Vermeidung ungewollter

Düngeeffekte – abtransportiert werden. Der Abtransport des Mähguts erfolgt am besten erst nach 1–2 Tagen,

damit Kleintiere abwandern können (KAISER,T.& WOHLGEMUTH,O. 2002). Die Pflege erfolgt durch

einmalige Mahd der Fläche im Turnus von 2 Jahren auf 50 % der Fläche. Dabei sollen zur Förderung

unterschiedlicher Entwicklungsstadien die gemähten Abschnitte jährlich alternieren. So wird zahlreichen

Insektenarten die Überwinterung in den hohlen Stängeln der ungemähten Abschnitte ermöglicht. Bei der

Pflege der Fläche ist die Ausbreitung des Hochstaudensaumes in die angrenzende Feuchtwiese durch Mahd

zu verhindern. Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und Düngemitteln ist unzulässig.

Hochstaudenflur

Hochstauden  an  Bächen  sind  ökologisch  wertvoll.  Da  viele  Hochstauden  erst  im  Sommer  blühen,  darf

diese Vegetation frühestens ab August nach dem Absamen geschnitten werden. Wichtig ist zudem, dass

abschnittweise gemäht wird, um Rückzugsbiotope für die Tiere zu schaffen.

Wasserpflanzen:

Wasserpflanzen  Schilfbestände  sind  an  Fließgewässern  selten  anzutreffen.  Sie  sind  daher  als

Lebensraum  sehr wichtig.  Diese  Bestände  werden pro Jahr höchstens zu  25 Prozent  gemäht. Der Schnitt

darf erst  ab Mitte August erfolgen.

Wasserpflanzen (auch Sohlgras genannt), welche in sonnigen, langsam fließenden Bachabschnitten und in

Kanälen vorkommen, sollen nur gemäht werden, wenn es aus Gründen der Hochwassersicherheit erforderlich

ist.

Das Mähen des Sohlgrases muss mit den zuständigen Fachbehörden abgestimmt werden.

Ökologischer Grundsatz: Jährlich ein Drittel der Fläche stehen lassen → Lebensraum und Deckung für Tiere.

Legende Maßnahmenverortung

Schmetterlings- und Wildbienensaum

mit Maßnahmenverortung

Extensvie Feuchtwiese

mit Maßnahmenverortung

Umgrenzung

rechtsverbindlicher Ausgleichsflächen

1

Flurstückskarte

2

Ausgleichsfläche Nr. 3

Ausgangszustand:

Bei der Fläche handelt es sich um intensiv genutztes Grünland, südlich angrenzend an den

bestehenden Weilnbach. Durch die Extensivierung dieses Bereichs entsteht ein

Pufferstreifen, der zur Verminderung von Nährstoffeinträgen aus der im Norden

angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche in den Weilnbach beiträgt. In ca. 270 m

Entfernung liegt ein ASK-Fundpunkt (A 206) der Trollblume (Trollius europaeus) vor, bei

dem aktuell nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, ob das Vorkommen aufgrund

unangepasster Bewirtschaftung erloschen ist. Die Nähe zum Fundort lässt jedoch auf ein

gewisses Potential der Fläche für die Entwicklung eines Trollblumenbestandes schließen.

Aufgrund intensiver Pflege des Uferbereiches fehlt gewässerbegleitende Vegetation in

Form von Hochstaudenfluren oder Röhrichten weitestgehend, vereinzelt ist jedoch

Rohrkolben im Graben vorhanden.

Abbildung 8: Blick Richtung Westen

Maßnahmenbeschreibung:

Maßnahme 3: Anlage einer artenreichen Feuchtwiese - hier Trollblumenwiese

Siehe Ausgleichsfläche Nr. 2

Maßnahme 4: Herstellung eines natürlichen Gewässerrandstreifens durch Abflachen der

Uferböschung und Entwicklung von Hochstaudenfluren feuchter und nasser Standorte

(Filipendulion Ulmariae)

Siehe Ausgleichsfläche Nr.2

Maßnahme 5: Herstellung von flachen Mulden innerhalb der angelegten Extensivwiese

Hier reicht eine einfache Herstellung von Mulden, indem der Oberboden in entsprechenden

Bereichen bis zu einer Tiefe von ca. 20 cm ausgebaggert oder abgeschoben und

verdichtet wird. Dies kann im Zuge der Herstellung der extensiven Wiese erfolgen.

Pflegebeschreibung:

Pflege zu Maßnahme 3: Pflege der extensiven Feuchtwiese - hier Trollblumenwiese

Siehe Angaben hierzu unter Ausgleichsfläche Nr. 2.

Pflege zu Maßnahme 4: Pflege des natürlichen Gewässerrandstreifens und

Hochstaudenfluren feuchter und nasser Standorte

Siehe Beschreibung wie bei Ausgleichsfläche Nr. 2.

Pflege zu Maßnahme 5: Pflege der flachen Mulden

Die Pflege der flachen Mulden erfolgt analog zur Pflege der extensiven Feuchtwiese aus

Maßnahme 3.

Legende Maßnahmenverortung

Herstellen von flachen Mulden innerhalb

der angelegten Extensivwiese

mit Maßnahmenverortung

Anlage einer extensiven Feuchtwiese

mit Maßnahmenverortung

Umgrenzung rechtsverbindlicher

Ausgleichsflächen

3

Flurstückskarte

5

Herstellung eines natürlichen Gewässerrandstreifens

durch Abflachen der Uferböschung und Entwicklung

von Hochstaudenfluren

4
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Legende Maßnahemverortung

Entwicklung eines naturnahen

feldgehölzartigen Bereiches

Umgrenzung rechtsverbindlicher

Ausgleichsflächen

6

Ausgleichsfläche Nr. 4

Ausgangszustand:

Die Fläche befindet sich auf einem zum Maisanbau genutztem, intensiven Ackerland

nördlich des Baugebietes. Der Standort, auf grundwasserbeeinflussten Gleyen

gelegen, stellt einen wassersensiblen Bereich dar.

Abbildung 9: Blick Richtung Osten

Maßnahmenbeschreibung:

Maßnahme 6: Entwicklung eines naturnahen feldgehölzartigen Bereiches

Zur Anlage ist die Verwendung von Heistern, Bäumen und Sträuchern mit

feldgehölzartigem Charakter vorgesehen, um einen stufigen, naturnahen Aufbau zu

erzielen. Durch die Einsaat bzw. Auspflanzung von Buschwindröschen (Anemone

nemorosa), Echter Nelkenwurz (Geum urbanum) und Wald-Ziest (Stachys sylvatica)

wird eine auetypische Krautschicht mit Blühaspekt im Frühjahr entwickelt. Die

aufgeforstete Fläche bietet nicht nur einen Wind- und Sichtschutz, sie ermöglicht

zudem zahlreichen Tierarten einen Lebensraum als Nahrungs-, Jagd-, Brut-, oder

Überwinterungshabitat. Durch die Aufforstung des bisher zum Maisanbau intensiv

genutzten Ackers wird Bodenerosion vorgebeugt.

Zur Aufforstung der Fläche kommen Gehölze, welche einen temporären

Stauwassereinfluss ertragen können, in Frage. Demnach ist die Pflanzung folgender

Gehölze und Qualitäten vorgesehen:

Bäume 1. Ordnung Pflanzqualität

Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) H 3xv MDb, 18-20 cm

Stiel-Eiche (Quercus robur) H 3xv MDb, 18-20 cm

Bäume 2. Ordnung

Grau-Erle (Alnus incana) H 3xv MDb, 18-20 cm

Silber-Weide (Salix alba) H 3xv MDb, 18-20 cm

Vogel-Kirsche (Prunus avium) H 3xv MDb, 18-20 cm

Bäume 3. Ordnung

Feld-Ahorn (Acer campestre) vHei ab 6 cm Umfang, 150-200

Trauben-Kirsche (Prunus padus) vHei ab 6 cm Umfang, 175-200

Einheimische Sträucher

Salweide (Salix caprea) vStr 4 Tr., 100-150

Öhrchen-Weide (Salix aurita) vStr 4 Tr., 100-150

Roter Hartriegel (Cornus sanguinea) vStr 4 Tr., 60-100

Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) vStr 3 Tr., 60-100

Für Ansaat und Pflanzungen sind ausschließlich autochthone Gehölze und Stauden

aus der Herkunftsregion 16  zu verwenden. Sind diese in den oben aufgeführten

Pflanzqualitäten nicht verfügbar, so ist jeweils die nächsthöhere, verfügbare Qualität

zu verwenden.

Pflegebeschreibung:

Pflege zu Maßnahme 6: Pflege des naturnahen feldgehölzartigen Bereiches

Die Pflege des feldgehölzartigen Bereiches erfolgt im Sinne einer mittelwaldartigen

Nutzung, durch den abschnittsweisen Stockhieb des Unterholzes auf max. 

1

4

 der

Fläche unter Schonung von jüngeren Gehölzen und Belassen älterer Gehölze als

"Überhälter" in einem Abstand von 10 m. Im Bereich der Erschließungsstraße des

Gewerbeparks sowie der angrenzenden PAN 39 steht bei der Durchführung der

Pflegemaßnahmen die Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Vordergrund. Um

die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen nicht zu

beeinträchtigen, wird ein Abstand von 4 m zu diesen eingehalten und im Zuge der

Pflegemaßnahmen regelmäßig freigestellt. Das Schnittgut wird im Anschluss der

Pflegemaßnahmen von der Fläche abgefahren.

Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung:

Siehe Begründung mit Umweltbericht.

Festgelegter, erforderlicher Ausgleich:

Der Ausgleich wird auf einer internen sowie drei externen Flächen des Marktes Arnstorf erbracht:

Entwicklungsziele der Ausgleichsflächen:

Z 1 Extensivierung von intensiv genutztem Grünland und Entwicklung von arten- und blütenreichen Säumen als Nahrungsquelle für Insekten.

Z 2 Extensivierung von intensiv genutztem Grünland und Entwicklung artenreicher Feuchtwiesen und somit Schaffung neuer Teillebensräume für Pflanzen- und Tierarten der Feuchtgebiete.

Z 3 Schaffung von Brutplätzen, Nahrungs-/Jagdbiotopen und Überwinterungsquartieren vieler Tierarten.

Z 4 Erhöhung der Strukturvielfalt.

Z 5 Schaffen eines natürlicheren Übergangs zwischen Graben und Extensivwiese durch Anlage eines natürlichen Gewässerrandstreifens.

Beispielbilder:

Abbildung 1: Schmetterlings- und     Abbildung 2: Feuchtwiese,              Abbildung 3: Trollbumenwiese,      Abbildung 4: Mädesüß-Hochstaudenflur, Abbildung 5: Naturnaher Auwald,

Wildbienensaum, Gärtnerei Strickler   www.teichpflanzen-teichbau.com   Wikimedia      Foto von San Martin Gilles www.droemling-niedersachsen.de

Ausgleichsflächen Gesamtgröße

Anerkennungsfak

tor

Ausgleich

Intern:

Ausgleichsfläche

Nr. 1

14.000 m²

1,5 für 9.283 m²

1,5 für 4.718 m²

13.925 m²

7.077 m²

Extern:

Ausgleichsfläche

Nr. 2

7.820 m²
1,5

11.730 m²

Ausgleichsfläche

Nr. 3

2.864 m²
1,5

4.296 m²

Ausgleichsfläche

Nr. 4

5.042 m²
1,5

7.563 m²

Ausgleichsflächen

gesamt

29.726 m² 44.591 m²

Umgrenzung rechtsverbindlicher

Ausgleichsflächen

Wasserflächen

Größenangabe der Ausgleichflächen

Intensiv genutztes Grünland

Flurstückskarte

 7.820 m²

Intensiv genutzte Ackerflächen

Legende 

Durchlass

Leitsystem für Amphibien

Laichgewässer neu

saP - Maßnahmen

Straßenverkehrsflächen

Bestand Löschweiher, Laichgewässer

Löschwasser

Fortbewegung Frösche

Flurstückskarte
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Ausgleichsfläche Nr. 1

Ausganzgszustand:

Bei der Fläche handelt es sich um einen schmalen Streifen intensiv genutzten Grünlands, welches im Osten

und Süden an einen lückigen Waldrand grenzt. Nach Westen hin fällt das Gelände leicht ab.

Abbildung 6: Blick Richtung Osten, Waldrand

Maßnahmenbeschreibung:

Maßnahme 1: Herstellung eines Schmetterlings- und Wildbienensaumes

Ein sogenannter "Schmetterlings- und Wildbienensaum" ist für die freie Landschaft konzipiert und bietet

heimischen Insektenarten durch den hohen Wildblumenanteil im Saatgut eine attraktive Nahrungsquelle. Für

die Ansaat ist regionales Saatgut aus der Herkunftsregion 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion, mit

einem Wildblumenanteil von mind. 80% für mäßig nährstoffreiche bis nährstoffreiche Standortverhältnisse,

ähnlich dem Schmetterlings- und Wildbienensaum der Fa. Rieger-Hoffmann, zu verwenden. Darin enthaltene

einjährige Arten wie Klatschmohn (Papaver rhoeas) steigern durch einen schnellen Blüheffekt die Akzeptanz

der Maßnahme (vgl. Rieger-Hoffmann GmbH Produktbeschreibung Schmetterlings- und Wildbienensaum).

Die Vorbereitung der Fläche erfolgt durch Abmähen des Bestandes im Frühjahr und anschließendem

Entfernen der Grasnarbe mit einer Fräse. Alternativ umbruchlose Ansaat durch Eggen. Das Saatbett wird

nach Aufbringen des Saatgutes angewalzt.

Maßnahme 2: Anlage einer extensiven Feuchtwiese

Ansaat einer Feuchtwiesenmischung mit schattenverträglichen Arten, wie z. B die Feuchtwiesenmischung der

Fa. Rieger-Hoffmann. Bei der Saatgutzusammensetzung ist darauf zu achten, dass schattenunverträgliche

bzw. lichthungrige Arten durch schattenverträgliche Arten ersetzt werden (ggf. Anforderung einer

Sondermischung bei Saatgutherstellern). Für die Ansaat ist autochthones Saatgut der Herkunftsregion 16

Unterbayerische Hügel- und Plattenregion zu verwenden.

Das Arteninventar der Feuchtwiesen besteht neben vielen Sippen der Fettwiesen (Wiesen-Rispengras,

Spitz-Wegerich, Wiesen-Klee u.a.) aus einer ganzen Reihe von Arten, die nicht nur nährstoffreiche, sondern

auch frische und feuchte Standorte bevorzugen und Nässe zumindest zeitweise tolerieren. Typische Arten der

Feuchtwiesen sind u. A. Sumpf-Scharfgarbe (Achillea ptarmica), Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus

pratensis), Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris), Gewöhnliches Ruchgras (Anthoxanthum odoratum),

sumpfdotterblume (Caltha palustris), Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis), Wiesen-Flockenblume

(Centaurea jacea), Kohl-Kratzdistel (Cirsium oleraceum), Bach-Nelkenwurz (Geum rivale) und

Großer-Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis).

(Landschaftspflegekonzept Bayern Bd.II.6 Feuchtwiesen).

Pflegebeschreibung:

Pflege zu Maßnahme 1: Pflege des Schmetterlings- und Wildbienensaumes

Beim Aufkommen von unerwünschtem Aufwuchs wie Ackerunkräutern wird  6-8 Wochen nach Ansaat ein

Schröpfschnitt in Höhe von >10 cm notwendig. Nach erfolgter Bestandsentwicklung genügt eine einmalige

Mahd im Frühjahr. So stehen überwinternden Vogelarten auf der Fläche Ansitzwarten und Samen zur

Verfügung. Je nach Standort und Entwicklung kann eine einmalige Mahd in zwei- bis dreijährigem Abstand

ausreichend sein (vgl. Rieger-Hoffmann GmbH Produktbeschreibung Schmetterlings- und Wildbienensaum).

Im Anschluss an die Mahd wird das Mähgut abgefahren, um zusätzlichen Nährstoffeintrag zu verhindern. Der

Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und Düngemitteln ist unzulässig.

Pflege zu Maßnahme 2: Pflege der extensiven Feuchtwiese

Die Pflege erfolgt durch einmalige Herbstmahd im Sinne einer Streuwiesennutzung im September

(Landschaftspflegekonzept Bayern Bd. II.6 Feuchtwiesen). Im Anschluss an die Mahd wird das Mähgut

abgefahren, um zusätzlichen Nährstoffeintrag zu verhindern. Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und

Düngemitteln ist unzulässig.

Wasserflächen

Regenrückhaltebecken
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mit Maßnahmenverortung

Umgrenzung rechtsverbindlicher

Ausgleichsflächen

Flurstückskarte

3

Herstellung eines natürlichen

Gewässerrandstreifens durch Abflachen

der Uferböschung und Entwicklung

von Hochstaudenfluren

4

R

e

g

e

n

r

ü

c

k

h

a

l
t
e

b

e

c

k

e

n

W

e

i

l

n

b

a

c

h

W

e

i
l
n

b

a

c

h

6

5

5

654

650

649

646

6

3

5

637

648

636

627

653

6

3

1

6

5

2

633

632/1

630

628

626

638

6

4

5

634
Wsp

Weiher

F

e

l

d

w

e

g

K

ie

s

w

e

g

F

e

ld

w

e

g

F

e

ld

w

e

g

K
i
e
s
w

e
g

K

i

e

s

w

e

g

K

i
e

s

w

e

g

K
i
e
s
w

e
g

K
i
e
s
w

e
g

K

i
e

s

w

e

g

K

i
e

s

w

e

g

K
i
e
s
w

e
g

K
i
e
s
w

e
g

A

s

p

h

a

l
t

K

i
e

s

w

e

g

A

s

p

h

a

l

t

A

s

p

h

a

lt

A
s
p
h
a
l
t

Asphalt

Rasengitter

DN 300

D

N

 

3

0

0

D

N

 

3

0

0

D

N

 

3

0

0

Ok:Schacht

Ok:Schacht

S

o

h

.

A

u

s

l

.

S

o

h

.A

u

s

l.

S

o

h

.
A

u

s

l.

D

N

 
1

5

0

Z

u
l
.
D

r
a
i
n
a
g
e

Ok:Schacht

Ok:Schacht

Ok:Schacht

D

N

 3

0

0

D

N

 3

0

0

Ok:Schacht

F

e

l
d

w

e

g

F

e

l

d

w

e

g

F

e

ld

w

e

g

D

N

 6

0

0

Ø

=

1

.
4

m

Ø

=

0

.

9

m

B

e

p

f

l

a

n

z

u

n

g

s

g

r

e

n

z

e

A

u

s

s

e

n

k

a

n

t

e

S

t

a

m

m

-

L

i

n

i

e

A

u

s

s

e

n

k

a

n

t
e

S

t
a

m

m

-
L

i
n

i
e

A

u

s

s

e

n

k

a

n

t
e

S

t
a

m

m

-

L

i
n

i
e

B

a

u

m

k

r
o

n

e

n

Baumkronen

A

s

p

h

a

ltflä

c

h

e

W351

433.16

W363

434.23

W364

433.95

W365

434.05

W403

432.07

W416

431.72

W417

431.22

W422

430.03

W509

438.16

W510

438.84

W709

433.77

T130

432.05

T135

432.58

T145

432.63

T1557

424.32

T1689

438.74

D

 

3

0

0

K

i
e

s

w

e

g

K

i

e

s

w

e

g

E

ic

h

e

n

A

u
s
s
e
n
k
a
n
t
e

S

t
a
m

m

-
L
i
n
i
e

A

u

s

s

e

n

k

a

n

t
e

S

t
a

m

m

-
L

i
n

i
e

A

u

s

s

e

n

k

a

n

t

e

S

t

a

m

m

-

L

i
n

i
e

A

u

s

s

e

n

k

a

n

t
e

S

t
a

m

m

-

L

in

ie

A

u

s

s

e

n

k

a

n

t
e

S

t
a

m

m

-

L

in

ie

A
u
s
s
e
n
k
a
n
t
e

S
t
a
m

m
-
L
i
n
i
e

A
u
s
s
e
n
k
a
n
t
e

S
t
a
m

m
-
L
i
n
i
e

Aussenkante

Stamm-Linie

Aussenkante

Stamm-Linie

A

u

s

s

e

n

k

a

n

t
e

S

t
a

m

m

-

L

in

ie

1

 7.820 m²

 

1

4

.

0

0

0

 

m

²

Löschweiher

Ausgleichsfläche 2

A

u

s

g

l
e

i
c

h

s

f
l
ä

c

h

e

 
1

 
2

.
8

6

4

 
m

²

A

u

s

g

l
e

i
c

h

s

f
l
ä

c

h

e

 
3

A

u

s

g

l

e

i

c

h

s

f

l

ä

c

h

e

 

4

 

5

.

0

4

2

 

m

²

Maßnahmen zur saP

Maßnahme M1: Anlage von Leiteinrichtungen und amphibiengerechten Durchlässen

Durch die Anlage dauerhafter Leiteinrichtungen in Kombination mit einem amphibiengerechten Durchlass zur

Unterquerung des geplanten Verkehrsweges zwischen Ausgleichsfläche 1 und 4 soll eine Verbindung

zwischen Überwinterungs- und Laichhabitat für Grasfrosch und Erdkröte geschaffen werden. Das

Kollisionsrisiko mit Kraftfahrzeugen wird so maßgeblich eingeschränkt.

Die Leiteinrichtungen sollen aus Stahl oder Beton formstabil und standfest hergestellt werden. Die Lauffläche

der Leiteinrichtungen soll mindestens 20 cm breit ausgebildet werden. Die Bauteile müssen Bodenschluss

haben und lückenlos aneinanderstoßen, um auch kleineren Amphibien und Jungfröschen eine Wanderung zu

ermöglichen. Die Höhe der Sperreinrichtung beträgt mind. 40 cm. Um ein Übersteigen der Leiteinrichtung zu

vermeiden, ist ein Überkletterungsschutz in Form eines U-förmig gebogenen Abschlusses an der Oberkante

der Sperreinrichtung vorzusehen, wobei scharfe Kanten vermieden werden sollen. Von der Straße her muss

den Amphibien durch einen höhenbündigen Abschluss mit der Leiteinrichtung das Überwinden der

Leiteinrichtung gewährleistet werden (vgl. Abb. 3). Die Enden der Leiteinrichtungen werden ca. 3-5 m U-förmig

ausgebildet, um ein Umwandern der Sperreinrichtung zu verhindern.

Der Durchlass wird im Bereich der Straße zwischen den Ausgleichsflächen 1 und 4 errichtet und somit eine

Verbindung zwischen dem im Osten gelegenen Waldgebiet sowie dem bestehenden Laichgewässer westlich

von Ausgleichsfläche 4 ermöglichen. Der Durchlass wird in Form eines Rahmendurchlasses ausgebildet (vgl.

Abb 4). Grundsätzlich sollen Amphibiendurchlässe so hoch wie möglich eingebaut werden, da so deren

Akzeptanz gesteigert wird. Die lichte Weite des Durchlasses soll jedoch mind. 1 m, die lichte Höhe mind. 0,75

m, betragen. Im Bereich des Durchlasses sind beidseitig in den Durchlass hineinragende Leitblenden zu

errichten, die das Vorbeilaufen der Tiere am Durchlass verhindern (vgl. Abb 5).

(MAmS 2000)

Abbildung 10: Leiteinrichtung aus Stahl mit Durchlass und Leitblende, Maibach

Maßnahme M2: Anlage eines Laichgewässers für Erdkröte und Grasfrosch

Durch die Herstellung eines ca. 130 m² großen Amphibientümpels für die Zielarten Erdkröte (Bufo bufo) und

Grasfrosch (Rana temporaria) auf Ausgleichsfläche 1 wird ein Laichgewässer in unmittelbarer Nähe zum

Winterhabitat (östlich angrenzender Wald) geschaffen, welches von den Tieren ohne Durchwanderung des

Durchlasses erreicht werden kann und somit als leicht zugängliche und querungsfreie Alternative bzw.

Ergänzung zum bestehenden Laichgewässer im Süden von Ausgleichsfläche 4 angeboten wird. Die

geschwungene Uferlinie und das Nebeneinander unterschiedlich tiefer Bereiche schaffen ein naturnahes und

abwechslungsreiches Gewässer, welches auch zahlreichen weiteren Amphibien- und Insektenarten als

Lebensraum dienen kann.

Die Herstellung des Gewässers erfolgt durch Ausbaggern bzw. Ausschieben des im Plan gekennzeichneten

Bereiches. Das Gewässer wird über das anfallende Regenwasser gespeist. Hierzu wird in einem ersten

Schritt der anstehende Boden verdichtet. Anschließend wird eine 50 cm dicke Schicht aus gereinigtem Lehm

in mehreren Lagen, welche einzeln verdichtet werden, aufgebracht. Um Rissbildung, wie sie bei

schwankendem Wasserstand entstehen kann zu vermeiden, ist anschließend das Abdichten des gesamten

Gewässerbetts mit einer ca. 20 cm dicken Schicht aus Waschschlamm nötig. Im Anschluss wird der

eigentliche Gewässerboden in Form einer 20 cm dicken Schicht aus Waschkies aufgebracht. Bei der Wahl

der verwendeten Materialien ist darauf zu achten, dass keine nährstoffreichen Ton- oder Schluffanteile in den

Substraten enthalten sind, da diese zur Eutrophierung des Gewässers führen können (LBV o. D).

Die Ufer des Gewässers sollen möglichst flach auslaufen, um den Amphibien das Verlassen des Gewässers

zu erleichtern. Der flachere Abschnitt im Süden des Gewässers mit einer Tiefe von bis zu 30 cm ist als

Laichhabitat für den Grasfrosch vorgesehen und mit einer Steigung von max. 1:10 auszubilden. Durch die

geringe Wassertiefe erwärmen sich diese Bereiche schnell wodurch optimale Bedingungen für die

Entwicklung der Kaulquappen entstehen (BAKER et al. 2011). Der tiefere Bereiche im nördlichen Abschnitt

mit einer max. Gewässertiefe von 1 m ist als Laichhabitat für die Erdkröte, welche ihren Laich ab ca. 50 cm

Wassertiefe ablegt, sowie als Überwinterungshabitat für Grasfrösche vorgesehen (KARCH o. D). Durch die

Tiefe von 1 m wird den Grasfröschen eine Überwinterung am Teichgrund auch in sehr strengen Wintern

ermöglicht und die Verlandung findet langsamer statt, als in sehr flachen Gewässern. Der Gewässergrund ist

mit einer maximalen Neigung von 1:3 auszubilden (MAmS 2000). Da neu angelegte Laichgewässer in der

Regel schnell auf natürliche Art und Weise von Teichpflanzen besiedelt werden, ist keine Bepflanzung des

Laichgewässers vorgesehen (BAKER et al. 2011). In unmittelbarer Nähe zum  Uferrand sind Totholz,

Reisighaufen, Steinhaufen sowie Sand- und Geröllflächen einzubringen, um den Amphibien

Versteckmöglichkeiten zu bieten. Die Strukturen schaffen zudem Bereiche mit einem für die Amphibien

günstigen Kleinklima und stellen auch ein geeignetes Nahrungshabitat für diese dar, wodurch die Wirksamkeit

der Ausgleichsmaßnahme maßgeblich gesteigert werden kann (MAmS 2000).
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Zusätzliche Maßnahmen zur Aufwertung (A), Vermeidung und Minimierung des

Eingriffs

Maßnahme  A1 "Bodenmanagement":

Grundsätzlich ist bei einem Bauvorhaben auf die Schutzwürdigkeit des wertvollen Gutes

Oberboden zu achten. Da es sich bei den aufgeführten Flurnummern Fl.-Nr. 626 (T), 631 (T),

633 (T), 634 (T), 635 (T), 636 (T), 637, 638, 646 (T), 647 (T), 648 (T), 654 (T) 655 (T), Gmkg.

Hainberg, Gemeinde Arnstorf- Weilnbach um Flächen handelt, welche eine hohe natürliche

Ertragsfähigkeit aufweisen, wird im Zuge der Ausgleichsplanung die Verwertung des

Oberbodens angestrebt, sofern diese nicht auf der Fläche verbleiben. Eine Verkippung in

Gruben und Brüchen wäre ein unwiederbringlicher Verlust dieses hochwertigen und knappen

Gutes. Es wird auf eine hochwertige Bodenverwertung auf geeigneten Ackerflächen zum

Erhalt oder Verbesserung der dort vorhandenen Bodenfruchtbarkeit gesetzt.

Hinweis:

Bei einer landwirtschaftlichen Verwertung des Oberbodens ist im Vorfeld zu prüfen, ob es

einer baurechtlichen Genehmigung bedarf, diese ist vor Beginn der Maßnahmen einzuholen.

Weiter sind Analyseergebnisse nach den Angaben des Anhangs 1 und 2

Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) des Materials, sowie der gewünschten

Aufbringfläche dem Sachgebiet 25, vorzulegen.

Maßnahme  A2 Sicherung von Höhlenbäumen:

Entlang des östlichen Waldrandes wurden mit der Erstellung der speziell

artenschutzrechtlichen Prüfung Höhlenbäume erfasst (siehe Dokument und LP02 - Verortung

der Höhlenbäume). Diese werden aus der Bewirtschaftung genommen, um der betroffenen

Fauna erhalten zu bleiben.

Maßnahme A3 Herstellung von Lerchenfenstern:

"Bei der Aussaat hebt der Landwirt die Sämaschine für einige Meter an, so dass eine kleine,

künstliche Störstelle von gut 20 m² entsteht. Dabei achtet er darauf, dass die Fenster in

ausreichendem Abstand zu Fahrspuren, zum Feldrand, Gebäuden und Sitzwarten von

Greifvögeln liegen. Das Ganze wird pro Hektar zwei Mal durchgeführt. An diesen beiden

Stellen wächst kein Getreide auf, die Fenster bleiben kahl. Bei den weiteren Arbeitsgängen

(Düngen, Pflanzenschutzmittel) können die Fenster wie der restliche Bestand behandelt

werden".

(https://www.lbv.de/naturschutz/artenschutz/voegel/feldlerche/, Stand: 06.06.2019)

Abbildung 11: Foto Alf Pille,

www.lbv.de/naturschutz/artenschutz/voegel/feldlerche/

Nördlich und westlich, außerhalb des Geltungsbereichs wurden Feldlerchen gesichtet. Daher

sollen in diesen Bereichen je zwei Lerchenfenster nördlich als auch westlich, wie in der

Übersicht der speziell artenschutzrechtlichen Prüfung und im Konzept vermerkt, hergestellt

werden.

Hinweis:

Um einen raschen Erfolg der Kompensationsmaßnahmen und damit den sehr hohen

Ausgleichsfaktor von 1,5 zu rechtfertigen, ist der angestrebte jeweilige Zielzustand in

spätestens 10 Jahren nach Beginn der Maßnahme, zu erreichen. Hierfür ist bei der Anlage

der Flächen ein Oberbodenabtrag von mindestens 10 cm notwendig und auch die

umfangreiche Pflanzung der landkreisbedeutsamen Art "Trollblume" ist vorzusehen, nämlich

in den ersten 5 Jahren je 100 Stück auf den dafür vorgesehenen Bereichen. Auch auf den

Wiesenknopf-Flächen ist ein Drittel der vorgesehenen Fläche anzusäen oder zu bepflanzen,

da die Herstellung des Zielzustandes über die Bewirtschaftung zu lange dauert und der Erfolg

fraglich ist.
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Bodenmanagement
A1

Pflegebeschreibung:

Pflege zu Maßnahme 1: Anlage von Leiteinrichtungen und amphibiengerechten Durchlässen

Die Leiteinrichtungen sowie der Durchlass sind jährlich dreimalig zu kontrollieren und ggf. instand zu setzen.

Die Kontrollen sollen rechtzeitig

- vor Beginn der Frühjahrswanderung Anfang März

- vor Abwanderung der Jungtiere Mitte Juni

- vor Beginn der Herbstwanderung Anfang Oktober

stattfinden, um auf etwaige Mängel noch vor Beginn der Wanderungen ausreichend reagieren zu können.

Angrenzender Gehölzaufwuchs bietet den Tieren eine unerwünschte Kletterhilfe und muss entfernt werden.

Die Durchlässe sind ganzjährig offen zu halten. Nach Unwettern, Starkregenereignissen oder

unvorhersehbaren Ereignissen sind die Durchlässe auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen und die

Behebung von Schäden ist zu veranlassen.

(MAmS 2000)

Pflege zu Maßmahme 2: Anlage eines Laichgewässers für Erdkröte und Grasfrosch

Bereits ab Mitte Februar - März begeben sich Grasfrosch und Erdkröte zu ihren Laichgewässern. In der Zeit

von Mitte Mai bis Mitte Juni findet der Landgang der Jungtiere statt. (LBV o. D). Durch die Pflege der

umliegenden Ausgleichsfläche 1 mittels einer einmaligen Mahd im September kann davon ausgegangen

werden, dass sich keine Amphibien mehr im Umkreis des Gewässers befinden, welche durch die Mahd

verletzt werden könnten. Gegen September haben die meisten Amphibien das Gewässer bereits verlassen.

Grasfrösche, welche zur Überwinterung im Laichgewässer verbleiben sind zu dieser Zeit noch ausreichend

bewegungsfähig, um auf Störungen, wie sie bei der Pflege entstehen, reagieren zu können (KARCH o. Db).

Um der Verlandung des Gewässers entgegenzuwirken, sind jährlich im September unerwünschter

Gehölzaufwuchs aus dem Gewässer und abgestorbene Pflanzenteile von der Wasseroberfläche zu entfernen

(LBV o. Db). Im Zuge der jährlich durchgeführten Pflegemaßnahme soll der Weiher zudem auf unzulässigen

Fischbesatz überprüft werden. Wird ein illegaler Fischbesatz des Gewässers festgestellt, so müssen die

Fische restlos aus dem Gewässer entfernt werden.

Um die Entwicklung ausreichend hoher Wassertemperaturen zu ermöglichen, ist aufkommender

Gehölzaufwuchs, welcher das Gewässer beschatten könnte, im Turnus von 3 Jahren zu entfernen (MAmS

2000). Das Gewässer ist alle 3 Jahre im Frühjahr hinsichtlich der ökologischen Funktionsfähigkeit zu

kontrollieren. Wird hierbei die Verschlammung des Gewässerbodens festgestellt, muss dieser im folgenden

September aus dem Gewässer entfernt werden, um das Laichgewässer dauerhaft für die Amphibien zu

erhalten. Hierbei sollen immer nur Teilbereiche des Gewässers entschlammt werden (MAmS 2000). Die
Pflegemaßnahme kann daher über mehrere Jahre hinweg gestaffelt im September erfolgen. Um zu

verhindern, dass Grasfrösche im Winter aufgrund von Sauerstoffmangel zu Tode kommen, muss die

Photosynthese der Teichflora auch im Winter gewährleistet werden. Hierzu wird Schnee, welcher sich auf der

Eisfläche des Teiches ablagert, beiseitegeschoben und bei geschlossener Eisdecke mehrere Löcher in das

Eis geschlagen, um einen Gasaustausch zu ermöglichen (BAKER et al. 2011).

Zielarten:

Abbildung 1: Grasfroschmännchen, Foto: Christian Fischer

Abbildung 2: Erdkröte, Foto: E. Pfeuffer

Ausgleichsflächenkonzept -  Fl.-Nr. 633, 634, 635, 646, 647, 648, 649, 654, 655

(jeweils Tfl.) Gmkg. Hainberg, Markt Arnstorf
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